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Anhang A08:  

Betroffenheit landwirt-

schaftlicher Nutzflächen 

 
  

Gewässerraumfestlegung im  Siedlungsgebiet  nach Art.  41a/b 
GSchV und § 15  HWSchV
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Betroffenheit von landwirtschaftlichen Nutzflächen 

In folgender Tabelle A08.1 sind die vom Gewässerraum betroffenen landwirtschaftli-
chen Nutzflächen aufgeführt. 

Tabelle A08.1: Vom Gewässerraum betroffene landwirtschaftliche Nutzflächen in m2. 

«S» steht für «symmetrische Anordnung» des Gewässerraums; «A» steht für «asym-
metrische Anordnung» des Gewässerraums. 
 

Betroffene land-
wirtschaftliche 
Nutzflächen in  
m2 

Offene Fliessgewässer Eingedolte Fliessgewässer 
Min. GewR Erhöhter GewR Min. GewR Erhöhter GewR 

S A S A S A S A 
Siedlungsrand  

 1'177      
Freihaltezone 3'530  2'330      
Reservezone 

        
Verbindung 

        
Bauzone         

Total 7'037 m² bzw. 70.4 Aren 

 

Betroffenheit Meliorationsanlagen 

Es sind sechs Drainagehauptleitungen, fünf Entwässerungsflächen und keine Pump-

werke von der Gewässerraumausscheidung betroffen (siehe Technischer Bericht II 
Birmensdorf, Kapitel 2.3.25) 

Tabelle A08.2: Vom Gewässerraum betroffene Abschnitte mit Meliorationsanlagen 

Abschnitt Entwässerungsflä-

chen betroffen 

Drainagehaupt- 

leitungen betroffen 

Pumpwerke betroffen 

Rep_Bir_05 ja ja nein 

Rep_Bir_07 ja ja nein 

Are_Bir_01 ja ja nein 

Rep_Bir_08 ja ja nein 

Rep_Bir_09 ja ja nein 

Wie_Bir_02 ja ja nein 

Rep_Bir_13 nein ja nein 
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Betroffenheit landwirtschaftliche Nutzflächen 

Rep_Bir_01 bis Rep_Bir_03 

Es sind landwirtschaftliche Nutzflächen (Biodiversitätsförderfläche) auf den Parzellen 

3760 und 3770 von der Gewässerraumausscheidung betroffen. Gemäss Orthofotos 
werden auf der Parzelle 3770 mehrere Nutzungseinheiten gesamthaft bewirtschaftet. 
Von der Gesamtfläche sind weniger als 10 % von der Gewässerraumausscheidung 

betroffen.  

Die Restfläche der Nutzungseinheit auf der Parzelle 3760 ist grösser als 50 Aren. Es 

sind weniger als 10 % der gesamten Biodiversitätsförderfläche von der Gewässer-
raumausscheidung betroffen. 

Rep_Bir_09 bis Rep_Bir_11 

Es sind zwei landwirtschaftliche Nutzflächen (übrige Dauerwiesen (ohne Weiden) und 

Biodiversitätsförderfläche) auf den Parzellen mit den Nummern 2793 und 3760 aus-
serhalb der Bauzone von der Ausscheidung des Gewässerraums betroffen. 

Auf der Parzelle 2709 ist ausserdem eine Biodiversitätsförderfläche innerhalb der 
Bauzone von der Gewässerraumausscheidung betroffen. 

Die Restflächen der Nutzungseinheiten sind grösser als 50 Aren. Die Betroffenheit 
aufgrund der Gewässerraumausscheidung liegt bei allen Nutzungseinheiten unter 
10 %. 

Rep_Bir_19 bis Rep_Bir_20 

Eine landwirtschaftliche Nutzungseinheit (übrige Dauerwiesen (ohne Weiden)) auf der 
Parzelle 3011 liegt innerhalb der Bauzone und ist von der Gewässerraumausschei-
dung betroffen. Die Betroffenheit der Nutzungseinheit auf Parzelle 3011 liegt bei rund 

11 %. Die Fläche ist im Bestand bereits kleiner als 50 Aren. 

Rep_Bir_21 

Es sind zwei landwirtschaftliche Nutzflächen (Weide (Heimweiden, üb. Weide ohne 
Sö.geb.) und Kunstwiese (ohne Weiden)) auf den Parzellen mit den Nummern 692 

und 701 von der Gewässerraumausscheidung betroffen. Die Restflächen der betroffe-
nen Nutzungseinheiten sind grösser als 50 Aren. Die Betroffenheit aufgrund der Ge-
wässerraumausscheidung liegt bei beiden Nutzungseinheiten unter 10 %. 

Rep_Bir_22 bis Rep_Bir_23 

Es sind drei landwirtschaftliche Nutzflächen (Hecken-, Feld- und Ufergehölze (mit 
Puf.str.), übrige Dauerwiesen (ohne Weiden) und Biodiversitätsförderflächen) auf den 
Parzellen mit den Nummern 2128, 3101 und 3607 von der Gewässerraumausschei-

dung betroffen. 

Alle landwirtschaftlichen Nutzflächen sind im Bestand bereits kleiner als 50 Aren. Die 

Betroffenheit der Biodiversitätsförderflächen beträgt weniger als 10 %. Die Betroffen-
heit der restlichen landwirtschaftlichen Nutzflächen beträgt zwischen 2 % und 22 %. 
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Rep_Bir_26 

Es ist eine landwirtschaftliche Nutzfläche (Biodiversitätsförderfläche) auf der Parzelle 
3605 von der Gewässerraumausscheidung betroffen. Die Restfläche ist grösser als 50 
Aren. Es sind weniger als 10 Prozent der Nutzungseinheit von der Gewässerraumaus-

scheidung betroffen. 

Betroffenheit Bewirtschaftungsrichtungen 

Die Betroffenheit der Bewirtschaftungsrichtungen im Projektperimeter ist in den fol-
genden Abbildungen dargestellt. 

 

Abbildung A08.1: Geringe Bewirtschaftungseinschränkungen auf der Parzelle 3770, 
da die Gesamtfläche zum Grossteil in Längsrichtung bewirtschaftet wird und dies auf 
dem überwiegenden Teil der Fläche weiterhin uneingeschränkt möglich ist (Orthofoto 
2018, maps.zh.ch). 

3770 
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Abbildung A08.2: Geringe Bewirtschaftungseinschränkungen auf der Parzelle 3760, 
da die Bewirtschaftung in Längsrichtung weiterhin uneingeschränkt möglich ist. Die 
Nutzungseinheit auf der Parzelle 2709 kann weiterhin extensiv bewirtschaftet werden 
(Orthofoto 2018, maps.zh.ch). 

 

Abbildung A08.3: Geringe Bewirtschaftungseinschränkungen auf den Parzellen 692 
und 701, da die Bewirtschaftung in Längsrichtung weiterhin möglich ist (Orthofoto 
2018, maps.zh.ch). 
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Abbildung A08.3: Geringe Bewirtschaftungseinschränkungen auf der Parzelle 3605, 
da die Bewirtschaftung in Längsrichtung weiterhin möglich ist (Orthofoto 2018, 
maps.zh.ch). 

Betroffenheit Nutztierhaltung 

Von der Gewässerraumausscheidung in Birmensdorf ist kein Betrieb mit Nutztierhal-
tung betroffen. 

 

3605 


